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Stellungnahme  

Änderung der Verordnung über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung. Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause 

 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Elisabeth Baume Schneider 
 
Mit Ihrem Schreiben vom 26. November 2025 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage 
Stellung zu nehmen. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Gerne lassen wir uns in dieser 
Angelegenheit vernehmen. 
 
Ausgangslage 

Der Bundesrat hat dem Parlament am 13. September 2024 die Botschaft zur Änderung des 
Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
versicherung (EL-Revision Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause) überwiesen (BBl 2024 
2448). Das Parlament hat die Vorlage in der Schlussabstimmung vom 20. Juni 2025 
angenommen. Die Referendumsfrist ist am 9. Oktober 2025 ungenutzt abgelaufen. Die 
Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
versicherung (ELV; SR 831.301) ist in einem Punkt anzupassen. Es ist die Ausführung von 
Artikel 14a Absatz 5 des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) Pro-rata-Vergütung von Leistungen für 
Hilfe und Betreuung zu Hause von Personen, die teilweise in einem Heim oder Spital und 
teilweise zu Hause leben. Diese Bestimmung wurde während der parlamentarischen Beratung 
eingebracht.  
 
Die beantragte Neuregelung  

Die in Artikel 14a Absatz 5 eingeführte Bestimmung sieht die Leistungen auch für Personen vor, 
die teilweise in einem Heim oder Spital und teilweise zu Hause wohnen. Sie sollen einen Anteil 
der Pauschale erhalten, für die Zeit in der sie zu Hause bzw. ausserhalb des Heimes leben. Es 
soll eine Mindestdauer vorgesehen werden, die Personen zu Hause beziehungsweise 
ausserhalb des Heimes oder des Spitales verbringen müssen. Bei einer längeren Dauer soll der 
Anteil erhöht werden. Die längere Verweildauer ausserhalb des Heims oder Spitals soll in 
Stufen von 30 Tagen erfolgen. Entsprechend der Verweildauer bemisst sich der Anteil an der 
Vergütung. Der Fall, dass jemand zu Hause und während einer bestimmten Zeit im Heim oder 
Spital lebt, ist bereits geregelt. So werden Aufenthalte von bis zu drei Monaten in einem Heim 
oder Spital über die Krankheits- und Behinderungskosten vergütet (Art. 10 Abs. 1 ELG und 
Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL] Rz 5210.01 3. Teilstrich). Die 
Kosten für Hilfe und Betreuung von Personen, die zu Hause leben und sich tagsüber in 
Tagesstrukturen aufhalten, werden zudem aufgrund von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b ELG 
vergütet. 
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Auswirkungen auf den Bund und Kantone 

Die dieser Verordnungsbestimmung zu Grunde liegende Gesetzesbestimmung wurde vom 
Parlament eingeführt und führt zu keinen finanziellen Auswirkungen für den Bund, jedoch für die 
Kantone. Diese wurden nicht beziffert. Einige Kantone verfügen bereits über Regelungen, die 
die Vergütung von Betreuung ausserhalb von Heimen oder Spitälern ermöglichen.  
 
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) begrüsst es, die 

vorgeschlagenen Anpassungen über die Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters- 

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV; SR 831.301) in diesem einen Punkt 

anzupassen. 

 

Vielen Dank, dass Sie die Anliegen des SBLV und damit der Frauen vom Land berücksichtigen.  
 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV  

 
 
 

Anne Challandes Gabi Schürch-Wyss 
Präsidentin Vizepräsidentin SBLV und Präsidentin 
 Fachbereich Familien- und Sozialpolitik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übrigens: 

Gemeinsam sind wir das Netzwerk der Frauen vom Land und geben rund 50‘000 Bäuerinnen und 
Landfrauen aus allen Kantonen und Sprachregionen eine Stimme. 

Kompetent setzen wir uns für die attraktive Bildung Bäuerin / bäuerlicher 
Haushaltleiter ein, stärken die Frauen vom Land und fördern die Kompetenzen 
rund um Ernährung, Hauswirtschaft und Alltagsmanagement.  

Engagiert machen wir uns seit 1932 stark für die berufliche, wirtschaftliche und soziale Stellung der 
Bäuerin und der Frau vom Land. 


